
Obligationenrecht, Stand am 1. April 2020 
 

Zehnter Titel:111 Der Arbeitsvertrag 

Erster Abschnitt: Der Einzelarbeitsvertrag 
A. Begriff und Entstehung / I. Begriff 
Art. 319 
1 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung 
eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) 
bemessen wird. 
2 Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer zur regelmässigen 
Leistung von stunden-, halbtage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers 
verpflichtet. 
II. Entstehung 
Art. 320 
1 Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit 
keiner besonderen Form. 
2 Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem Dienst auf Zeit 
entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist. 
3 Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines 
Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen 
Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder andern aufgehoben wird. 
B. Pflichten des Arbeitnehmers / I. Persönliche Arbeitspflicht 
Art. 321 
Der Arbeitnehmer hat die vertraglich übernommene Arbeit in eigener Person zu leisten, sofern nichts 
anderes verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt. 
II. Sorgfalts- und Treuepflicht 
Art. 321a 
1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. 
2 Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des 
Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit 
zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. 
3 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für 
einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber 
konkurrenziert. 
4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und 
Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des 
Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung 
bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Arbeitgebers erforderlich ist. 
III Rechenschafts- und Herausgabepflicht 
Art. 321b 
1 Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber über alles, was er bei seiner vertraglichen Tätigkeit für 
diesen von Dritten erhält, wie namentlich Geldbeträge, Rechenschaft abzulegen und ihm alles sofort 
herauszugeben. 
2 Er hat dem Arbeitgeber auch alles sofort herauszugeben, was er in Ausübung seiner vertraglichen 
Tätigkeit hervorbringt. 
IV Überstundenarbeit 
Art. 321c 



1 Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normal- 
oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der 
Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und 
Glauben zugemutet werden kann. 
2 Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines 
angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. 
3 Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich 
verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der 
Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt 
einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. 
Art. 321d 
V Befolgung von Anordnungen und Weisungen 
1 Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das Verhalten der Arbeitnehmer im 
Betrieb oder Haushalt allgemeine Anordnungen erlassen und ihnen besondere Weisungen erteilen. 
2 Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers und die ihm erteilten 
besonderen Weisungen nach Treu und Glauben zu befolgen. 
Art. 321e 
VI Haftung des Arbeitnehmers 
1 Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem 
Arbeitgeber zufügt. 
2 Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, bestimmt sich nach dem 
einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der 
Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des 
Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen. 
Art. 322 
C. Pflichten des Arbeitgebers / I. Lohn / 1. Art und Höhe im Allgemeinen  
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder 
durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist. 
2 Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause 
mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich 
ist. 
Art. 322a 
2. Anteil am Geschäftsergebnis 
1 Hat der Arbeitnehmer vertraglich Anspruch auf einen Anteil am Gewinn oder am Umsatz oder sonst 
am Geschäftsergebnis, so ist für die Berechnung des Anteils das Ergebnis des Geschäftsjahres 
massgebend, wie es nach den gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten kaufmännischen 
Grundsätzen festzustellen ist. 
2 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle einem gemeinsam bestimmten oder 
vom Richter bezeichneten Sachverständigen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in die 
Geschäftsbücher zu gewähren, soweit dies zur Nachprüfung erforderlich ist. 
3 Ist ein Anteil am Gewinn des Unternehmens verabredet, so ist dem Arbeitnehmer überdies auf 
Verlangen eine Abschrift der Erfolgsrechnung zu übergeben.112 

112 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan.  
    2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). 

Art. 322b 
3. Provision / a. Entstehung 
1 Ist eine Provision des Arbeitnehmers auf bestimmten Geschäften verabredet, so entsteht der 
Anspruch darauf, wenn das Geschäft mit dem Dritten rechtsgültig abgeschlossen ist. 
2 Bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung sowie bei Versicherungsverträgen kann schriftlich 
verabredet werden, dass der Provisionsanspruch auf jeder Rate mit ihrer Fälligkeit oder ihrer 
Leistung entsteht. 
3 Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin, wenn das Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein 
Verschulden nicht ausgeführt wird oder wenn der Dritte seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt; bei nur 



teilweiser Erfüllung tritt eine verhältnismässige Herabsetzung der Provision ein. 
Art. 322c 
b. Abrechnung 
1 Ist vertraglich nicht der Arbeitnehmer zur Aufstellung der Provisionsabrechnung verpflichtet, so hat 
ihm der Arbeitgeber auf jeden Fälligkeitstermin eine schriftliche Abrechnung, unter Angabe der 
provisionspflichtigen Geschäfte, zu übergeben. 
2 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle einem gemeinsam bestimmten oder 
vom Richter bezeichneten Sachverständigen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in die für 
die Abrechnung massgebenden Bücher und Belege zu gewähren, soweit dies zur Nachprüfung 
erforderlich ist. 
Art. 322d 
4. Gratifikation 
1 Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei bestimmten Anlässen, wie Weihnachten oder 
Abschluss des Geschäftsjahres, eine Sondervergütung aus, so hat der Arbeitnehmer einen Anspruch 
darauf, wenn es verabredet ist. 
2 Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur Ausrichtung der Sondervergütung eingetreten ist, 
so hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen verhältnismässigen Teil davon, wenn es 
verabredet ist. 
Art. 323  
II. Ausrichtung des Lohnes 7 1. Zahlungsfristen und -termine 
1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeits- 
oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende 
jedes Monats auszurichten. 
2 Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision Ende jedes Monats 
auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann 
durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese Geschäfte hinausgeschoben werden. 
3 Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch 
sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres. 
4 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu 
gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber 
billigerweise zu gewähren vermag. 
2. Lohnrückbehalt 
Art. 323a 
1 Sofern es verabredet oder üblich oder durch Normalarbeits- oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt 
ist, darf der Arbeitgeber einen Teil des Lohnes zurückbehalten. 
2 Von dem am einzelnen Zahltag fälligen Lohn darf nicht mehr als ein Zehntel des Lohnes und im 
gesamten nicht mehr als der Lohn für eine Arbeitswoche zurückbehalten werden; jedoch kann ein 
höherer Lohnrückbehalt durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen werden. 
3 Ist nichts anderes verabredet oder üblich oder durch Normalarbeits- oder Gesamtarbeitsvertrag 
bestimmt, so gilt der zurückbehaltene Lohn als Sicherheit für die Forderungen des Arbeitgebers aus 
dem Arbeitsverhältnis und nicht als Konventionalstrafe. 
3. Lohnsicherung 
Art. 323b 
1 Der Geldlohn ist dem Arbeitnehmer in gesetzlicher Währung innert der Arbeitszeit auszurichten, 
sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist; dem Arbeitnehmer ist eine schriftliche Abrechnung 
zu übergeben. 
2 Der Arbeitgeber darf Gegenforderungen mit der Lohnforderung nur soweit verrechnen, als diese 
pfändbar ist, jedoch dürfen Ersatzforderungen für absichtlich zugefügten Schaden unbeschränkt 
verrechnet werden. 
3 Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeitgebers sind nichtig. 
III. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung / 1. bei Annahmeverzug des Arbeitgebers 
Art. 324 



1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus 
anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des 
Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist. 
2 Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der 
Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich 
unterlassen hat. 
2. bei Verhinderung des Arbeitnehmers / a. Grundsatz 
Art. 324a 
1 Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden an der 
Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den darauf 
entfallenden Lohn zu entrichten, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn, 
sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate 
eingegangen ist. 
2 Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte 
bestimmt, so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn für drei Wochen und nachher für 
eine angemessene längere Zeit zu entrichten, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den 
besonderen Umständen. 
3 Bei Schwangerschaft der Arbeitnehmerin hat der Arbeitgeber den Lohn im gleichen Umfang zu 
entrichten.113 

4 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine von den 
vorstehenden Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den 
Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist. 
b. Ausnahmen 
Art. 324b 
1 Ist der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschrift gegen die wirtschaftlichen Folgen 
unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die in seiner Person liegen, obligatorisch 
versichert, so hat der Arbeitgeber den Lohn nicht zu entrichten, wenn die für die beschränkte Zeit 
geschuldeten Versicherungsleistungen mindestens vier Fünftel des darauf entfallenden Lohnes 
decken. 
2 Sind die Versicherungsleistungen geringer, so hat der Arbeitgeber die Differenz zwischen diesen und 
vier Fünfteln des Lohnes zu entrichten. 
3 Werden die Versicherungsleistungen erst nach einer Wartezeit gewährt, so hat der Arbeitgeber für 
diese Zeit mindestens vier Fünftel des Lohnes zu entrichten.114 

IV. Abtretung und Verpfändung von Lohnforderungen Obligationenrecht Art. 325115 
1 Zur Sicherung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungspflichten kann der Arbeitnehmer 
künftige Lohnforderungen soweit abtreten oder verpfänden, als sie pfändbar sind; auf Ansuchen 
eines Beteiligten setzt das Betreibungsamt am Wohnsitz des Arbeitnehmers den nach Artikel 93 des 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889116 unpfändbaren Betrag fest. 
2 Die Abtretung und die Verpfändung künftiger Lohnforderungen zur Sicherung anderer 
Verbindlichkeiten sind nichtig. 
V. Akkordlohnarbeit / 1. Zuweisung von Arbeit 
Art. 326 
1 Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss ausschliesslich Akkordlohnarbeit nur für einen Arbeitgeber 
zu leisten, so hat dieser genügend Arbeit zuzuweisen. 
113 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 
1112 2923). 
114 Eingefügt durch Anhang Ziff. 12 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20. März 1981, in Kraft seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 
1676 1724 Art. 1 Abs. 1; BBl 1976 III 141). 
115 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 1990, in Kraft seit 1. Juli 1991 (AS 1991 974; BBl 1989 III 1233, 1990 I 120). 
2 Ist der Arbeitgeber ohne sein Verschulden ausserstande, vertragsgemässe Akkordlohnarbeit 
zuzuweisen oder verlangen die Verhältnisse des Betriebes vorübergehend die Leistung von 
Zeitlohnarbeit, so kann dem Arbeitnehmer solche zugewiesen werden. 



3 Ist der Zeitlohn nicht durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so 
hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den vorher durchschnittlich verdienten Akkordlohn zu 
entrichten. 
4 Kann der Arbeitgeber weder genügend Akkordlohnarbeit noch Zeitlohnarbeit zuweisen, so bleibt er 
gleichwohl verpflichtet, nach den Vorschriften über den Annahmeverzug den Lohn zu entrichten, den 
er bei Zuweisung von Zeitlohnarbeit zu entrichten hätte. 
2. Akkordlohn 
Art. 326a 
1 Hat der Arbeitnehmer vertraglich Akkordlohnarbeit zu leisten, so hat ihm der Arbeitgeber den 
Akkordlohnansatz vor Beginn der einzelnen Arbeit bekanntzugeben. 
2 Unterlässt der Arbeitgeber diese Bekanntgabe, so hat er den Lohn nach dem für gleichartige oder 
ähnliche Arbeiten festgesetzten Ansatz zu entrichten. 
VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen / 1. Arbeitsgeräte und Material 
Art. 327 
1 Ist nichts anderes verabredet oder üblich, so hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit den 
Geräten und dem Material auszurüsten, die dieser zur Arbeit benötigt. 
2 Stellt im Einverständnis mit dem Arbeitgeber der Arbeitnehmer selbst Geräte oder Material für die 
Ausführung der Arbeit zur Verfügung, so ist er dafür angemessen zu entschädigen, sofern nichts 
anderes verabredet oder üblich ist. 
2. Auslagen / a. im Allgemeinen 
Art. 327a 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig 
entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den 
Unterhalt erforderlichen Aufwendungen. 
2 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann als Auslagenersatz 
eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder 
Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen 
gedeckt werden müssen. 
3 Abreden, dass der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen 
habe, sind nichtig. 
b. Motorfahrzeug 
Art. 327b 
1 Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber für seine Arbeit ein von diesem 
oder ein von ihm selbst gestelltes Motorfahrzeug, so sind ihm die üblichen Aufwendungen für dessen 
Betrieb und Unterhalt nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten. 
2 Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber selbst ein Motorfahrzeug, so sind 
ihm überdies die öffentlichen Abgaben für das Fahrzeug, die Prämien für die Haftpflichtversicherung 
und eine angemessene Entschädigung für die Abnützung des Fahrzeugs nach Massgabe des 
Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten. 
3 ...117 

c. Fälligkeit 
Art. 327c 
1 Auf Grund der Abrechnung des Arbeitnehmers ist der Auslagenersatz jeweils zusammen mit dem 
Lohn auszurichten, sofern nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich ist. 
2 Hat der Arbeitnehmer zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten regelmässig Auslagen zu machen, so 
ist ihm ein angemessener Vorschuss in bestimmten Zeitabständen, mindestens aber jeden Monat 
auszurichten. 
117 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 12 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20. März 1981, mit Wirkung seit 1. Jan. 1984 (AS 
1982 1676 1724 Art. 1 Abs. 1; BBl 1976 III 141). 

VII. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers / 1. Im Allgemeinen 
Art. 328 
1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu 
schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der 



Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine 
weiteren Nachteile entstehen. 118 
2 Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der 
Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit 
es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung119 ihm 
billigerweise zugemutet werden kann.120 
2. bei Hausgemeinschaft 
Art. 328a 
1 Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so hat dieser für ausreichende 
Verpflegung und einwandfreie Unterkunft zu sorgen. 
2 Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung 
verhindert, so hat der Arbeitgeber Pflege und ärztliche Behandlung für eine beschränkte Zeit zu 
gewähren, im ersten Dienstjahr für drei Wochen und nachher für eine angemessene längere Zeit, je 
nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen. 
3 Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin hat der Arbeitgeber die gleichen 
Leistungen zu gewähren. 
3. bei der Bearbeitung von Personendaten 
Art. 328b121 
Der Arbeitgeber darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für 
das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992122 über den Datenschutz.  
VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit und Mutterschaftsurlaub 
1. Freizeit123 
Art. 329 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jede Woche einen freien Tag zu gewähren, in der Regel den 
Sonntag oder, wo dies nach den Verhältnissen nicht möglich ist, einen vollen Werktag. 
2 Unter besonderen Umständen können dem Arbeitnehmer mit dessen Zustimmung ausnahmsweise 
mehrere freie Tage zusammenhängend oder statt eines freien Tages zwei freie Halbtage eingeräumt 
werden. 
3 Dem Arbeitnehmer sind im Übrigen die üblichen freien Stunden und Tage und nach erfolgter 
Kündigung die für das Aufsuchen einer anderen Arbeitsstelle erforderliche Zeit zu gewähren. 
4 Bei der Bestimmung der Freizeit ist auf die Interessen des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers 
angemessen Rücksicht zu nehmen. 
2. Ferien / a. Dauer 
Art. 329a 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jedes Dienstjahr wenigstens vier Wochen, dem 
Arbeitnehmer bis zum vollendeten 20. Altersjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren.124 
2 ...125 

3 Für ein unvollständiges Dienstjahr sind Ferien entsprechend derDauer des Arbeitsverhältnisses im 
betreffenden Dienstjahr zu gewähren. 
b. Kürzung 
Art. 329b 
1 Ist der Arbeitnehmer durch sein Verschulden während eines Dienstjahres insgesamt um mehr als 
einen Monat an der Arbeitsleistung verhindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden vollen 
Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.126 
2 Beträgt die Verhinderung insgesamt nicht mehr als einen Monat im Dienstjahr und ist sie durch 
Gründe, die in der Person des Arbeitnehmers liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten, Ausübung eines öffentlichen Amtes oder Jugendurlaub, ohne Verschuldendes 
Arbeitnehmers verursacht, so dürfen die Ferien vom Arbeitgeber nicht gekürzt werden.127 
118 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 
1996 1498; BBl 1993 I 1248). 



119 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG – AS 1974 1051). 
120 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; 
BBl 1993 I 1248). 
121 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1945; 
BBl 1988 II 413). 
122 SR 235.1 
123 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 
2923, 2004 6641). 
124 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 (AS 1984 580; BBl 1982 III 201). 
125 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, mit Wirkung seit 1. Juli 1984 (AS 1984 580; BBl 1982 III 201). 
126 Fassung gemäss Art. 117 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 2184, 1983 1204; BBl 
1980 III 489). 
127 Fassung gemäss Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825). 
3 Die Ferien dürfen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt werden, wenn eine Arbeitnehmerin wegen 
Schwangerschaft bis zu zwei Monate an der Arbeitsleistung verhindert ist oder weil sie die 
Mutterschaftsentschädigung im Sinne des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 
1952128 (EOG) bezogen hat.129 
4 Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine von den Absätzen 2 und 3 
abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer im Ganzen mindestens 
gleichwertig ist.130 
Art. 329c 
1 Die Ferien sind in der Regel im Verlauf des betreffenden Dienstjahres zu gewähren; wenigstens zwei 
Ferienwochen müssen zusammenhängen. 131 
2 Der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien und nimmt dabei auf die Wünsche des 
Arbeitnehmers soweit Rücksicht, als dies mit den Interessen des Betriebes oder Haushaltes vereinbar 
ist. 
c. Zusammenhang und Zeitpunkt 
Art. 329d 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und 
eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten. 
2 Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder 
andere Vergünstigungen abgegolten werden. 
3 Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden 
dadurch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn 
verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen. 
3. Urlaub für ausserschulische Jugendarbeit  
Art. 329e132 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer bis zum vollendeten 30. Altersjahr für unentgeltliche 
leitende, betreuende oder beratende Tätigkeit im Rahmen ausserschulischer Jugendarbeit in einer 
kulturellen oder sozialen Organisation sowie für die dazu notwendige Aus- und Weiterbildung jedes 
Dienstjahr Jugendurlaub bis zu insgesamt einer Arbeitswoche zu gewähren 
128 SR 834.1 
129 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 
(AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
130 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 (AS 1984 580; BBl 1982 III 201). 
131 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 (AS 1984 580; BBl 1982 III 201). 
132 Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825) 
2 Der Arbeitnehmer hat während des Jugendurlaubs keinen Lohnanspruch. Durch Abrede, 
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann zugunsten des Arbeitnehmers eine andere 
Regelung getroffen werden. 
3 Über den Zeitpunkt und die Dauer des Jugendurlaubs einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer; 
sie berücksichtigen dabei ihre beidseitigen Interessen. Kommt eine Einigung nicht zustande, dann 
muss der Jugendurlaub gewährt werden, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die 
Geltendmachung seines Anspruches zwei Monate im Voraus angezeigt hat. Nicht bezogene 
Jugendurlaubstage verfallen am Ende des Kalenderjahres. 



4 Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers seine Tätigkeiten und Funktionen in der 
Jugendarbeit nachzuweisen. 
4. Mutterschaftsurlaub 
Art. 329f 133 
Nach der Niederkunft hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub von 
mindestens 14 Wochen. 
IX. Übrige Pflichten / 1. Kaution 
Art. 330 
1 Übergibt der Arbeitnehmer zur Sicherung seiner Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis dem 
Arbeitgeber eine Kaution, so hat sie dieser von seinem Vermögen getrennt zu halten und ihm dafür 
Sicherheit zu leisten.  
2 Der Arbeitgeber hat die Kaution spätestens bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzuge-
ben, sofern nicht durch schriftliche Abrede der Zeitpunkt der Rückgabe hinausgeschoben ist. 
3 Macht der Arbeitgeber Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend und sind diese streitig, so 
kann er die Kaution bis zum Entscheid darüber insoweit zurückbehalten, muss aber auf Verlangen 
des Arbeitnehmers den zurückbehaltenen Betrag gerichtlich hinterlegen. 
4 Im Konkurs des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer die Rückgabe der von dem Vermögen des 
Arbeitgebers getrennt gehaltenen Kaution verlangen, unter Vorbehalt der Forderungen des 
Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis. 
133 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 
1112 2923). 

2. Zeugnis 
Art. 330a 
1 Der Arbeitnehmer kann jederzeit vom Arbeitgeber ein Zeugnis verlangen, das sich über die Art und 
Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über seine Leistungen und sein Verhalten ausspricht. 
2 Auf besonderes Verlangen des Arbeitnehmers hat sich das Zeugnis auf Angaben über die Art und 
Dauer des Arbeitsverhältnisses zu beschränken. 
3. Informationspflicht 
Art. 330b134 
1 Wurde das Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit oder für mehr als einen Monat eingegangen, so 
muss der Arbeitgeber spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses den 
Arbeitnehmer schriftlich informieren über: 

a. die Namen der Vertragsparteien; 
b. das Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses; 
c. die Funktion des Arbeitnehmers; 
d. den Lohn und allfällige Lohnzuschläge; 
e. die wöchentliche Arbeitszeit. 

2 Werden Vertragselemente, die nach Absatz 1 mitteilungspflichtig sind, während des 
Arbeitsverhältnisses geändert, so sind die Änderungen dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat 
nachdem sie wirksam geworden sind, schriftlich mitzuteilen. 
D. Personalvorsorge / I. Pflichten des Arbeitgebers135 
Art. 331 
1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge136 oder leisten die Arbeitnehmer 
Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine 
Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen. 
2 Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen 
Gunsten für eine Kranken-, Unfall-, Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der 
Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkannten Krankenkasse 
verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung gemäss vorstehendem Absatz nicht 
vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges 
Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht. 
3 Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller 



Arbeitnehmer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus 
Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig hierfür geäufnet worden und 
gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeitgeber muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen 
Beitragsanteil zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des ersten Monats nach dem 
Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung 
überweisen.137 
4 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vorsorgeeinrichtung138 oder einen 
Versicherungsträger zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen. 
5 Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihr die Angaben zu liefern, 
die ihm vorliegen und die geeignet sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die 
Einrichtungen, welche solche Guthaben führen, zu finden.139 

II. Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes 
Art. 331a140 
1 Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt, und endet an dem 
Tag, an welchem der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung verlässt. 
2 Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod und Invalidität, bis er in ein 
neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist, längstens aber während eines Monats. 
3 Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vorsorgeschutz kann die 
Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risikobeiträge verlangen. 
III. Abtretung und Verpfändung Obligationenrecht 
Art. 331b141 
Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der Fälligkeit gültig weder abgetreten noch 
verpfändet werden. 
134 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und Umsetzung des Protokolls über die 
Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die 
Genehmigung der Revision der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 
979; BBl 2004 5891 6565). 
135 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 
1992 III 533). 
136 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; 
BBl 1992 III 533).  
137 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; 
BBl 2000 2637). 
138 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; 
BBl 1992 III 533). 
139 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 5569). 
140 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 
1992 III 533). 
141 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 
1992 III 533). 

 
IV. Gesundheitliche Vorbehalte 
Art. 331c142 
Vorsorgeeinrichtungen dürfen für die Risiken Tod und Invalidität einen Vorbehalt aus gesundheit-
lichen Gründen machen. Dieser darf höchstens fünf Jahre betragen. 
V. Wohneigentumsförderung / 1. Verpfändung 
Art. 331d143 
1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen seinen 
Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung für 
Wohneigentum zum eigenen Bedarf verpfänden. 
2 Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossen-
schaft oder ähnlicher Beteiligungen, wenn der Arbeitnehmer eine dadurch mitfinanzierte Wohnung 
selbst benutzt. 
3 Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Anzeige an die Vorsorgeeinrichtung. 



4 Arbeitnehmer, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Freizügigkeits-
leistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeits-
leistung im Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand einsetzen. 
5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist die Verpfändung nur zulässig, wenn sein Ehegatte schriftlich 
zustimmt. Kann der Arbeitnehmer die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so 
kann er das Zivilgericht anrufen.144 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften.145 
6 Wird das Pfand vor dem Vorsorgefall oder vor der Barauszahlung verwertet, so finden die Artikel 
30d, 30e, 30g und 83a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982146 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Anwendung.147 
7 Der Bundesrat bestimmt: 

a. die zulässigen Verpfändungszwecke und den Begriff «Wohneigentum zum eigenen 
Bedarf»; 

b. welche Voraussetzungen bei der Verpfändung von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen zu erfüllen sind. 

142 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 
1992 III 533). 
143 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen 
Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237). 
144 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). 
145 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; 
BBl 2003 1288). 
146 SR 831.40 
147 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 
2016 2313; BBl 2013 4887). 

 
2. Vorbezug 
Art. 331e148 
1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen von seiner 
Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend machen. 
2 Arbeitnehmer dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der Freizügigkeitsleistung 
beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die 
Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der 
Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges in Anspruch nehmen. 
3 Der Arbeitnehmer kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden, wenn er eine dadurch 
mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt. 
4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen entsprechend den jeweiligen 
Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine 
Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine Leistungskürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, 
bietet die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatzversicherung an oder vermittelt eine solche. 
5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so sind der Bezug und jede nachfolgende Begründung eines 
Grundpfandrechts nur zulässig, wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann der Arbeitnehmer die 
Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Zivilgericht anrufen. Die 
gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften.149 
6 Werden Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalles geschieden, so gilt der Vorbezug als Freizügig-
keitsleistung und wird nach Artikel 123 des Zivilgesetzbuches150, den Artikeln 280 und 281 ZPO151 
und den Artikeln 22–22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember1993152 geteilt. Die gleiche 
Regelung gilt bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft.153 
7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der Vorsorgeeinrichtung in Frage 
gestellt, so kann diese die Erledigung der entsprechenden Gesuche aufschieben. Sie legt in ihrem 
Reglement eine Prioritätenordnung für das Aufschieben dieser Vorbezüge beziehungsweise 
Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
8 Im Übrigen gelten die Artikel 30d, 30e, 30g und 83a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982154 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 



und Invalidenvorsorge.155 

3. Einschränkungen während einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
Art. 331f 156 
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass während der Dauer einer 
Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbezug und die Rückzahlung zeitlich und betragsmässig 
eingeschränkt oder ganz verweigert werden können. 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Einschränkungen nach Absatz 1 
zulässig sind, und bestimmt deren Umfang. 
Art. 332157 
1 Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in 
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören 
unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber. 
2 Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erfindungen und Designs 
ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in 
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden. 
3 Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung oder ein Design gemäss Absatz 2 macht, hat davon dem 
Arbeitgeber schriftlich Kenntnis zu geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich 
mitzuteilen, ob er die Erfindung beziehungsweise das Design erwerben will oder sie dem 
Arbeitnehmer freigibt. 
4 Wird die Erfindung oder das Design dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so hat ihm der 
Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung beziehungs-
weise des Designs, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und 
Betriebseinrichtungen, sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb. 
148 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen 
Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237). 
149 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 
2016 2313; BBl 2013 4887). 
150 SR 210 
151 SR 272 
152 SR 831.42 
153 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 
2016 2313; BBl 2013 4887). 
154 SR 831.40 
155 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 
2016 2313; BBl 2013 4887). 
156 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 6399). 
157 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Designgesetzes vom 5. Okt. 2001, in Kraft seit 1. Juli 2002 (AS 2002 1456; BBl 2000 
2729). 

Art. 332a158 
F. Übergang des Arbeitsverhältnisses / 1. Wirkungen159  
Art. 333 
1 Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf einen Dritten, so geht das 
Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den 
Erwerber über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt.160 
1bis Ist auf das übertragene Arbeitsverhältnis ein Gesamtarbeitsvertrag anwendbar, so muss der 
Erwerber diesen während eines Jahres einhalten, sofern er nicht vorher abläuft oder infolge 
Kündigung endet.161 
2 Bei Ablehnung des Überganges wird das Arbeitsverhältnis auf den Ablauf der gesetzlichen 
Kündigungsfrist aufgelöst; der Erwerber des Betriebes und der Arbeitnehmer sind bis dahin zur 
Erfüllung des Vertrages verpflichtet. 
3 Der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber des Betriebes haften solidarisch für die Forderungen 
des Arbeitnehmers, die vor dem Übergang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt 
fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei 
Ablehnung des Überganges durch den Arbeitnehmer beendigt wird. 



4 Im übrigen ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Rechte aus dem Arbeitsverhältnis auf einen 
Dritten zu übertragen, sofern nichts anderes verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt. 
158 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des Designgesetzes vom 5. Okt. 2001, mit Wirkungseit 1. Juli 2002 (AS 2002 1456; BBl 
2000 2729). 
159 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
160 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
161 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 

2. Konsultation der Arbeitnehmervertretung 
Art. 333a162 
1 Überträgt ein Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf einen Dritten, so hat er die 
Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem 
Vollzug des Übergangs zu informieren über: 

a. den Grund des Übergangs; 
b. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer. 

2 Sind infolge des Übergangs Massnahmen beabsichtigt, welche die Arbeitnehmer betreffen, so ist 
die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, sind die Arbeitnehmer rechtzeitig vor 
dem Entscheid über diese Massnahmen zu konsultieren. 
3. Betriebsübergang bei Insolvenz 
Art. 333b163 
Wird der Betrieb oder der Betriebsteil während einer Nachlassstundung, im Rahmen eines Konkurses 
oder eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung übertragen, so geht das Arbeitsverhältnis mit 
allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über, wenn dies mit dem Erwerber so vereinbart 
wurde und der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Im Übrigen gelten die Artikel 333, 
ausgenommen dessen Absatz 3, und 333a sinngemäss. 
G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / I. Befristetes Arbeitsverhältnis 
Art. 334164 
1 Ein befristetes Arbeitsverhältnis endigt ohne Kündigung. 
2 Wird ein befristetes Arbeitsverhältnis nach Ablauf der vereinbarten Dauer stillschweigend 
fortgesetzt, so gilt es als unbefristetes Arbeitsverhältnis. 
3 Nach Ablauf von zehn Jahren kann jede Vertragspartei ein auf längere Dauer abgeschlossenes 
befristetes Arbeitsverhältnis jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende 
eines Monats kündigen. 
162 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
163 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). 
164 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 

II. Unbefristetes Arbeitsverhältnis / 1. Kündigung im Allgemeinen 
Art. 335165 
1 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden. 
2 Der Kündigende muss die Kündigung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt. 
2. Kündigungsfristen / a. im Allgemeinen 
Art. 335a166 
1 Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen keine verschiedenen Kündigungsfristen festgesetzt 
werden; bei widersprechender Abrede gilt für beide die längere Frist. 
2 Hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt oder eine 
entsprechende Absicht kundgetan, so dürfen jedoch durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder 
Gesamtarbeitsvertrag für den Arbeitnehmer kürzere Kündigungsfristen vereinbart werden. 
b. während der Probezeit 
Art. 335b167 
1 Das Arbeitsverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sieben 
Tagen gekündigt werden; als Probezeit gilt der erste Monat eines Arbeitsverhältnisses. 
2 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag können abweichende 
Vereinbarungen getroffen werden; die Probezeit darf jedoch auf höchstens drei Monate verlängert 
werden. 



3 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall oder Erfüllung einer nicht 
freiwillig übernommenen gesetzlichen Pflicht erfolgt eine entsprechende Verlängerung der 
Probezeit. 
c. nach Ablauf der Probezeit 
Art. 335c168 
1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im 
zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer 
Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden. 
2 Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag 
abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur 
für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden. 
165 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
166 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
167 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
168 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 

IIbis. Massenentlassung /1. Begriff 
Art. 335d169 
Als Massenentlassung gelten Kündigungen, die der Arbeitgeber innert 30 Tagen in einem Betrieb aus 
Gründen ausspricht, die in keinem Zusammenhang mit der Person des Arbeitnehmers stehen, und 
von denen betroffen werden: 

1. mindestens 10 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel mehr als 20 und weniger als 100 
Arbeitnehmer beschäftigen; 

2. mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel mindestens 100 und 
weniger als 300 Arbeitnehmer beschäftigen; 

3. mindestens 30 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel mindestens 300 Arbeitnehmer 
beschäftigen. 

2. Geltungsbereich 
Art. 335e170 

1 Die Bestimmungen über die Massenentlassung gelten auch für befristete Arbeitsverhältnisse, wenn 
diese vor Ablauf der vereinbarten Dauer enden. 
2 Sie gelten nicht für Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher Entscheide sowie bei Massenent-
lassung im Konkurs oder bei einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung.171 
3. Konsultation der Arbeitnehmervertretung 
Art. 335f 172 
1 Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine Massenentlassung vorzunehmen, so hat er die Arbeitnehmer-
vertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer zu konsultieren. 
2 Er gibt ihnen zumindest die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Kündigungen 
vermieden oder deren Zahl beschränkt sowie ihre Folgen gemildert werden können. 
3 Er muss der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, den Arbeitnehmern alle 
zweckdienlichen Auskünfte erteilen und ihnen auf jeden Fall schriftlich mitteilen: 

a. die Gründe der Massenentlassung; 
b. die Zahl der Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll; 
c. die Zahl der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer; 
d. den Zeitraum, in dem die Kündigungen ausgesprochen werden sollen. 

4 Er stellt dem kantonalen Arbeitsamt eine Kopie der Mitteilung nach Absatz 3 zu. 
169 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
170 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
171 Fassung gemäss Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). 
172 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 

4. Verfahren 
Art. 335g173 
1 Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt jede beabsichtigte Massenentlassung schriftlich 
anzuzeigen und der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, den Arbeitnehmern eine 
Kopie dieser Anzeige zuzustellen. 



2 Die Anzeige muss die Ergebnisse der Konsultation der Arbeitnehmervertretung (Art. 335f) und alle 
zweckdienlichen Angaben über die beabsichtigte Massenentlassung enthalten. 
3 Das kantonale Arbeitsamt sucht nach Lösungen für die Probleme, welche die beabsichtigte 
Massenentlassung aufwirft. Die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die 
Arbeitnehmer können ihm ihre Bemerkungen einreichen. 
4 Ist das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt worden, so endet es 30 
Tage nach der Anzeige der beabsichtigten Massenentlassung an das kantonale Arbeitsamt, ausser 
wenn die Kündigung nach den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen auf einen späteren 
Termin wirksam wird. 
5. Sozialplan /a. Begriff und Grundsätze 
Art. 335h174 
1 Der Sozialplan ist eine Vereinbarung, in welcher der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer die Mass-
nahmen festlegen, mit denen Kündigungen vermieden, deren Zahl beschränkt sowie deren Folgen 
gemildert werden. 
2 Er darf den Fortbestand des Betriebs nicht gefährden. 
b. Verhandlungspflicht 
Art. 335i175 
1 Der Arbeitgeber muss mit den Arbeitnehmern Verhandlungen mit dem Ziel führen, einen Sozialplan 
aufzustellen, wenn er: 

a. üblicherweise mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigt; und 
b. beabsichtigt, innert 30 Tagen mindestens 30 Arbeitnehmern aus Gründen zu kündigen, die in 

keinem Zusammenhang mit ihrer Person stehen. 
2 Zeitlich verteilte Kündigungen, die auf dem gleichen betrieblichen Entscheid beruhen, werden 
zusammengezählt. 
3 Der Arbeitgeber verhandelt: 

a. mit den am Gesamtarbeitsvertrag beteiligten Arbeitnehmerverbänden, wenn er Partei 
dieses Gesamtarbeitsvertrags ist; 

b. mit der Arbeitnehmervertretung; oder 
c. direkt mit den Arbeitnehmern, wenn es keine Arbeitnehmervertretung gibt. 

4 Die Arbeitnehmerverbände, die Arbeitnehmervertretung oder die Arbeitnehmer können zu den 
Verhandlungen Sachverständige heranziehen. Diese sind gegenüber betriebsfremden Personen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
173 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
174 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). 
175 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). 

c. Aufstellung durch ein Schiedsgericht 
Art. 335j176 
1 Können sich die Parteien nicht auf einen Sozialplan einigen, so muss ein Schiedsgericht bestellt 
werden. 
2 Das Schiedsgericht stellt einen Sozialplan durch verbindlichen Schiedsspruch auf. 
d. Während eines Konkurs- oder eines Nachlassverfahrens 
Art. 335k177 
Die Bestimmungen über den Sozialplan (Art. 335h–335j) gelten nicht bei Massenentlassungen, die 
während eines Konkurs- oder Nachlassverfahrens erfolgen, das mit einem Nachlassvertrag 
abgeschlossen wird. 
III. Kündigungsschutz / 1. Missbräuchliche Kündigung / a. Grundsatz 
Art. 336178 
1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht: 

a. wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei 
denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder 
beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; 



b. weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsaus-
übung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die 
Zusammenarbeit im Betrieb; 

c. ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem 
Arbeitsverhältnis zu vereiteln; 

d. weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend 
macht; 

e. 179 weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär oder Schutzdienst oder 
schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht 
erfüllt. 

2 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, 
wenn sie ausgesprochen wird: 

a. weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil 
er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt; 

b. während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in 
einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht 
beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte; 

c. 180 im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es 
keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f). 

3 Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge 
Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat 
gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.181 
b. Sanktionen 
Art. 336a182 
1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine 
Entschädigung auszurichten. 
2 Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den 
Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. 
Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. 
3 Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung 
nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.183 
176 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). 
177 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). 
178 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
179 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445; BBl 
1994 III 1609). 
180 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
181 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 
182 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
183 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). 

c) Verfahren 
Art. 336b184 
1 Wer gestützt auf Artikel 336 und 336a eine Entschädigung geltend machen will, muss gegen die 
Kündigung längstens bis zum Ende der Kündigungsfrist beim Kündigenden schriftlich Einsprache 
erheben. 
2 Ist die Einsprache gültig erfolgt und einigen sich die Parteien nicht über die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses, so kann die Partei, der gekündigt worden ist, ihren Anspruch auf Entschädigung 
geltend machen. Wird nicht innert 180 Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Klage 
anhängig gemacht, ist der Anspruch verwirkt. 
2. Kündigung zur Unzeit / a. durch den Arbeitgeber 
Art. 336c185 
1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: 



a. 186 während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst 
oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf187 Tage 
dauert, während vier Wochen vorher und nachher; 

b. während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall 
ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr 
während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab 
sechstem Dienstjahr während 180 Tagen; 

c. während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer 
Arbeitnehmerin; 

d. während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen 
Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. 

2 Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; 
ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin 
noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist 
fortgesetzt. 
3 Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder 
einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist 
zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. 
b. durch den Arbeitnehmer  
Art. 336d188 
1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis nicht kündigen, wenn ein 
Vorgesetzter, dessen Funktionen er auszuüben vermag, oder der Arbeitgeber selbst unter den in 
Artikel 336c Absatz 1 Buchstabe a angeführten Voraussetzungen an der Ausübung der Tätigkeit 
verhindert ist und der Arbeitnehmer dessen Tätigkeit während der Verhinderung zu übernehmen 
hat. 
2 Artikel 336c Absätze 2 und 3 sind entsprechend anwendbar. 
IV. Fristlose Auflösung / 1. Voraussetzungen / a. aus wichtigen Gründen 
Art. 337 
1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis 
fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere 
Partei dies verlangt.189 

2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden 
nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 
3 Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf 
aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als 
wichtigen Grund anerkennen. 
b. wegen Lohngefährdung  
Art. 337a 
Wird der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so kann der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis fristlos 
auflösen, sofern ihm für seine Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis nicht innert angemessener 
Frist Sicherheit geleistet wird. 
184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
185 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
186 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445; BBl 
1994 III 1609). 
187 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG – AS 1974 1051). 
188 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
189 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 

2. Folgen / a. bei gerechtfertigter Auflösung  
Art. 337b 
1 Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses im vertragswidrigen 
Verhalten einer Vertragspartei, so hat diese vollen Schadenersatz zu leisten, unter Berücksichtigung 
aller aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Forderungen. 



2 In den andern Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen 
Auflösung unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen. 
b. bei ungerechtfertigter Entlassung 
Art. 337c190 
1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch 
auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. 
2 Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen 
absichtlich unterlassen hat. 
3 Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, 
die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf 
jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. 
c. bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle 
Art. 337d 
1 Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht an oder verlässt er sie fristlos, 
so hat der Arbeitgeber Anspruch auf eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes für einen 
Monat entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf Ersatz weiteren Schadens. 
2 Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer Schaden erwachsen, als der Entschädigung 
gemäss dem vorstehenden Absatz entspricht, so kann sie der Richter nach seinem Ermessen 
herabsetzen. 
3 Erlischt der Anspruch auf Entschädigung nicht durch Verrechnung, so ist er durch Klage oder 
Betreibung innert 30 Tagen seit dem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle geltend zu machen; 
andernfalls ist der Anspruch verwirkt.191 
4 ...192 

190 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
191 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). Im Gegensatz 
zum Entwurf des BR wurde von der BVers ein mit der ursprünglichen Fassung völlig identischer Text angenommen. 
192 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, mit Wirkung seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).  

V. Tod des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers / 1. Tod des Arbeitnehmers 
Art. 338 
1 Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis. 
2 Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für einen weiteren Monat und nach fünfjähriger Dienstdauer 
für zwei weitere Monate, gerechnet vom Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den 
Ehegatten, die eingetragene Partnerin, den eingetragenen Partner oder minderjährige Kinder oder 
bei Fehlen dieser Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine Unterstützungspflicht 
erfüllt hat.193 

2. Tod des Arbeitgebers 
Art. 338a 
1 Mit dem Tod des Arbeitgebers geht das Arbeitsverhältnis auf die Erben über; die Vorschriften 
betreffend den Übergang des Arbeitsverhältnisses bei Betriebsnachfolge sind sinngemäss 
anwendbar. 
2 Ist das Arbeitsverhältnis wesentlich mit Rücksicht auf die Person des Arbeitgebers eingegangen 
worden, so erlischt es mit dessen Tod; jedoch kann der Arbeitnehmer angemessenen Ersatz für den 
Schaden verlangen, der ihm infolge der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst. 
VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 1. Fälligkeit der Forderungen 
Art. 339 
1 Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis 
fällig. 
2 Für Provisionsforderungen auf Geschäften, die ganz oder teilweise nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses erfüllt werden, kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit hinausgeschoben werden, 
jedoch in der Regel nicht mehr als sechs Monate, bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung nicht 



mehr als ein Jahr und bei Versicherungsverträgen sowie Geschäften, deren Durchführung mehr als 
ein halbes Jahr erfordert, nicht mehr als zwei Jahre. 
3 Die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird fällig nach Massgabe von Artikel 323 
Absatz 3. 
2. Rückgabepflichten 
Art. 339a 
1 Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat jede Vertragspartei der andern alles 
herauszugeben, was sie für dessen Dauer von ihr oder von Dritten für deren Rechnung erhalten hat. 
2 Der Arbeitnehmer hat insbesondere Fahrzeuge und Fahrausweise zurückzugeben sowie Lohn- oder 
Auslagenvorschüsse soweit zurückzuerstatten, als sie seine Forderungen übersteigen.  
3 Vorbehalten bleiben die Retentionsrechte der Vertragsparteien. 
193 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; 
BBl 2003 1288). 

3. Abgangsentschädigung / a. Voraussetzungen 
Art. 339b 
1 Endigt das Arbeitsverhältnis eines mindestens 50 Jahre alten Arbeitnehmers nach 20 oder mehr 
Dienstjahren, so hat ihm der Arbeitgeber eine Abgangsentschädigung auszurichten. 
2 Stirbt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses, so ist die Entschädigung dem 
überlebenden Ehegatten, der eingetragenen Partnerin, dem eingetragenen Partner oder den 
minderjährigen Kindern oder bei Fehlen dieser Erben anderen Personen auszurichten, denen 
gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.194 
b. Höhe und Fälligkeit  
Art. 339c 
1 Die Höhe der Entschädigung kann durch schriftliche Abrede, Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag 
bestimmt werden, darf aber den Betrag nicht unterschreiten, der dem Lohn des Arbeitnehmers für 
zwei Monate entspricht. 
2 Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist sie vom Richter unter Würdigung aller 
Umstände nach seinem Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem 
Lohn des Arbeitnehmers für acht Monate entspricht. 
3 Die Entschädigung kann herabgesetzt werden oder wegfallen, wenn das Arbeitsverhältnis vom 
Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund gekündigt oder vom Arbeitgeber aus wichtigem Grund fristlos 
aufgelöst wird, oder wenn dieser durch die Leistung der Entschädigung in eine Notlage versetzt 
würde. 
4 Die Entschädigung ist mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig, jedoch kann eine spätere 
Fälligkeit durch schriftliche Abrede, Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt oder vom Richter 
angeordnet werden. 
c. Ersatzleistungen 
Art. 339d 
1 Erhält der Arbeitnehmer Leistungen von einer Personalfürsorgeeinrichtung, so können sie von der 
Abgangsentschädigung abgezogen werden, soweit diese Leistungen vom Arbeitgeber oder aufgrund 
seiner Zuwendungen von der Personalfürsorgeeinrichtung finanziert worden sind.195 
2 Der Arbeitgeber hat auch insoweit keine Entschädigung zu leisten, als er dem Arbeitnehmer 
künftige Vorsorgeleistungen verbindlich zusichert oder durch einen Dritten zusichern lässt. 
194 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; 
BBl 2003 1288). 
195 Fassung gemäss Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (AS 1983 797 827 Art. 1 Abs. 1; BBl 1976 I 149). 

VII. Konkurrenzverbot /1. Voraussetzungen 
Art. 340 
1 Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich verpflichten, 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, 
insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem des Arbeitgebers 
in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen. 



2 Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in 
den Kundenkreis oder in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung 
dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. 
2. Beschränkungen 
Art. 340a 
1 Das Verbot ist nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen zu begrenzen, so dass eine unbillige 
Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens des Arbeitnehmers ausgeschlossen ist; es darf nur 
unter besonderen Umständen drei Jahre überschreiten. 
2 Der Richter kann ein übermässiges Konkurrenzverbot unter Würdigung aller Umstände nach seinem 
Ermessen einschränken; er hat dabei eine allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu 
berücksichtigen. 
3. Folgen der Übertretung 
Art. 340b 
1 Übertritt der Arbeitnehmer das Konkurrenzverbot, so hat er den dem Arbeitgeber erwachsenden 
Schaden zu ersetzen. 
2 Ist bei Übertretung des Verbotes eine Konventionalstrafe geschuldet und nichts anderes verabre-
det, so kann sich der Arbeitnehmer durch deren Leistung vom Verbot befreien; er bleibt jedoch für 
weiteren Schaden ersatzpflichtig. 
3 Ist es besonders schriftlich verabredet, so kann der Arbeitgeber neben der Konventionalstrafe und 
dem Ersatz weiteren Schadens die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes verlangen, sofern die 
verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers und das Verhalten des Arbeitnehmers dies 
rechtfertigen. 
4. Wegfall 
Art. 340c 
1 Das Konkurrenzverbot fällt dahin, wenn der Arbeitgeber nachweisbar kein erhebliches Interesse 
mehr hat, es aufrecht zu erhalten. 
2 Das Verbot fällt ferner dahin, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigt, ohne dass ihm 
der Arbeitnehmer dazu begründeten Anlass gegeben hat, oder wenn es dieser aus einem 
begründeten, vom Arbeitgeber zu verantwortenden Anlass auflöst. 
H. Unverzichtbarkeit und Verjährung 
Art. 341 
1 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der 
Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus 
unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. 
2 Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis 
anwendbar. 
I. Vorbehalt und zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen Rechts 
Art. 342 
1 Vorbehalten bleiben: 

a. Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a–331e betreffen; 

b. öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die 
Berufsbildung. 

2 Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem 
Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der 
andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt 
des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. 
 


